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Antrag auf Stellenbesetzung/Funktionsbesetzung 
des Fachdienstes  
vom zur Besetzung der 
☐ Stelle
☐ Funktion

Der beigefügte o.g. Antrag auf Stellenbesetzung/Funktionsbesetzung wird Ihnen mit der Bitte 
um Entscheidung übersandt. Durch den Fachdienst Hauptverwaltung wird wie folgt Stellung 
genommen: 
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Personalkosten in Höhe von  sind im  Haushalt 

☐ geplant ☐ nicht geplant

☐ Gesamtpersonalkostenansatz wird bei externer Stellenbesetzung - nicht – eingehalten

Refinanzierung:  ☐ ja ☐ nein

vorläufige Haushaltsführung: ☐ ja ☐ nein
(siehe Begründung zur Unabweisbarkeit durch den Fachdienst) 

Unterschrift FDL Hauptverwaltung 

Entscheidung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 

Die Besetzung der Stelle/Funktion wird  

☐ genehmigt  ☐ nicht genehmigt.

Unterschrift Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister 

Unterschrift FGL Organisation 
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	zur Besetzung der 2: Fachgruppenleiter*in Allgemeiner Sozialer Dienst (49.1)
	genommen: Es handelt sich bei der Stelle 05748 um die Fachgruppenleitung des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD, 49.1), ausgewiesen in der S18 SuE TVöD.Der jetzige Stelleninhaber wird sein Arbeitsverhältnis mit Stadtverwaltung Schwerin am 30.04.2021 beenden. Neben der Fachgruppenleitung im ASD umfasst die Fachgruppe insgesamt 32 Sozialarbeiter*innen/ Sozialpädgogen*innen. Davon sind 28 in 3 regionalen Sozialräumen (Teams mit Teamleitungen) tätig, darüber hinaus zählen1 Stelle Frühe Hilfen/ Kinderschutz; 1 Stelle Jugendgerichtshilfe und 2 Stellen Pflegekinderwesen/Adoption als Spezialstellen dazu. Die Fachgruppe richtet ihre Arbeitsziele nach dem aktiven Schutz von Kindern und Jugendlichen nach §8a SGB VIII sowie der Unterstützung der Kinder, Jugend- lichen und Familien der Landeshauptstadt Schwerin im Bereich der Hilfen zur Erziehung nach §27ff., der Förderung der Erziehung in der Familie nach §§ 16-21 SGB VIII. Dabei obliegen der Fachgruppenleitung insbesondere alle Leitungsaufgaben nach innen, das enge Zusammenwirken mit der Fachgruppe Wirtschaftliche Jugendhilfe und die Koordinierung mit anderen Spezialstellen. Nach außen liegen die Handlungsoptionen im aktiven Zusammenwirken mit den freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, zwecks optimaler Ausgestaltung, der notwendigen sowie geeigneten jeweiligen Hilfen; d.h. Führen von Verhandlungen über Leistungen, Entgelte, Qualität der Leistungserbringung etc. Der hohe Anspruch an der Leitung dieser Fachgruppe liegt besonders in der stetigen Sicherung und Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagement.
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